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Ein richtiger „Bauernfeirta“ war einst
der 2. Februar, der eigentliche Jah res -
anfang im volkstümlichen Bau ern ka -
len der. Seinen Namen hat „Liacht -
messn“ von der Lichterweihe, von der
„Lichtmesse“ und Lichter pro zession,
die heute allerdings auf den darauffol-
genden Sonntag von Maria Lichtmess
verlegt sind.

In den Auslagen der Wachszieher
und Dorfkramer prangten Wochen vor
„Liachtmessn“ farbige, verzierte
Wachs stöckl in Buch-, Herz- und
Knäu elform, lagen in Bündeln ge -
schichtet Haus- und Wetterkerzen für
Tauf, Brautsegen, Erntedank, Ster -
bensweh und Tod, gegen Schauer,
Wasser- und Feuersnot. Gut ging das
Wachsgeschäft in diesen Tagen; denn
jeder weibliche Dienstbote bekam von
der Bäuerin „z’Liachtmessn“ ein
Wachs geschenk. Die heiratsfähige
Toch ter erwartete sich von ihrem
Hoch zeiter ein goldgeblümeltes
Pracht  stöckl mit aufgegossenen Rö -
serln, flammendem Herzen  oder ver-
schlungenen Händen, der Knecht ver-
ehrte der Hausmagd für das Aufbetten
ein rotes Wachspräsent mit einem
Bildl und einem Spruch und Dodl und
Död hielten für ihre Patenkinder ein
kleines Wachsstöckl bereit. Be son dere
Zierstücke kamen in das Glas kastl
oder fanden zwischen dem Lin nen im
Kasten einen Ehrenplatz.
In der Lichmesswoche fanden sich

auch Dienstherrschaft, Kinder und
Ehehalten in vielen Bauernhäusern
unseres Heimatbezirkes am Abend
nach der Stallarbeit im Herrgotts -
winkel der Wohnstube zusammen, um
hier gemeinsam für die abgeschiede-
nen Seelen der Familie und der
„Freund  schaft“ einen Rosenkranz zu
beten. Für jeden Toten „pappte“ auf
einem Weilingsbrettl ein brennendes
Pfennigkerzerl, flackerte unruhig hin

und her, und wehe,  wenn es im Hau -
che des Beters verlöschte. Nach altem
Aberglauben brannte es als Ster bens -
lichtl dann bald hinter dem eigenen
Sar ge. Das Tropfwachs kam ins Herd -
feuer und schützte den Hof vor Blitz-
und Feuersgefahr.
War das Abendessen noch so groß

und beschäftigte der Bauer noch so
viele Dienstboten, am Lichtmesstag
ging es der Dienstherrschaft „dick“
ein, denn da ging es auch um das Ein-
und Ausstehen der Dienstboten, wenn
auch verschiedentlich die Knechte
schon auf Stephani den Dienstplatz
än der ten.

Dienstwechsel - ein langer Entschluss
Selbstverständlich wurde der Ent -

schluss des Dienstwechsels nicht von
heute auf morgen gefasst; er stand
meist schon Wochen und Monate vor-
her fest:
Die Zenzl zum Beispiel ist ein ehr-

bares und fleißiges Leut. Sie hält dem
alten Dienstplatz beim Goribauern
schon lange die Treue, weshalb die
Bäu  erin Wert darauf legt, dass ihre
Hausmagd auch in diesem Jahr wieder
bleibt. Aber sie darum anreden, da
„dat sie sich was vergebn“. Und des-
wegen  sagt’s so hintenrum, weil’s  a
si grod schickt: „’s nächste Jahr,
Zenzl, moan i, werd’s a weng mehra
Arbat geb’n. Woaßt scho, mehra Fa -
ckin wui er, der Bauer, und Kaiwi, a
zwee, a drei wern ma aa no aufstelln.“
„Aha, denkt die Dirn, etz schlogt’s

in die Staudn, ob i wieder bleib“, sagt
aber koa Sterbnswörtl. „No“, meint
die Gorin, „host do gor nix drauf
z’sagn?“ „Jo, des scho! I bi gern da,
und d’Arwat is ma nia z’vui gwen,
aber...!“ „Wos aber? Nix aber! I moan
allwei, di druckt wos!“. „Ja, wennst as
scho wissn wuist, Bäuerin!  Z’Liacht -
messn geh i. I sag das glei, wias is, da
Lohn is ma zweng. D’Weberin
z’Wink ling gibt ma um 20 March
meh ra ‘s Johr!“  „So, so! Und des-
zwegn  dat’st du geh! Wos d’Weberin

ko, des ko i aa. Is na recht?“. 
„No ja, na bleib i halt wieda!“

Oft auch gesungener Abschied
Anders oft der Mitterknecht und die

Dritteldirn: Wenn es keinen Sonntag,
kein Bier und keine Zigaretten gäbe,
wäre er, der Sepp, der handsamste
Kerl. Aber ist irgendwo zwei Stund im
Umkreis eine Tanzmusik, ein Schaf -
kopfrennerts oder Kegelscheiberts,
der Sepp ist vertreten. Und der am
Sams tag geholte Lohn reicht kaum bis
zum Sonntag. Mit dem Aufstehen
hapert’s dann halt immer und der
Krach ist fertig. Weil ihm aber das
Lamentieren gar nicht passt, probiert
er auf Lichtmess wieder einmal,  wie
schon so oft, einen anderen Dienst -
platz. Gleich nach der Kirche nimmt
er sich vor, Bauer und Bäuerin zu han-
seln und so singt er:
„Jetzt kimmt dö schöne Lichtmess -

zeit, do bin i voglfrisch, i bind mein
schöna Schaba um und stell mi an
Bauern vorm Tisch. Bäurin trog an
Geldbeutel rei, Bauer zahl mi aus. Gib
ma, wos d’ma schuldi bist, sunst
bringst mit aus’m Haus. Knödl und
Baunzn, de ham mi vatriebn, hätt’s ma
wos bessers z’Essen gebn, na war i
wieda bliebn!“
Der Bauer aber kannte seine Pap -

pen heimer; er gab ihm den Rest seines
Lohnes und war herzlich froh, wenn
der Knecht der Haustür den Rücken
kehrte. Soll wieder ein anderer mit
dem glücklich werden!
Die Urschl, die Drittelsdirn, ist mit-

ten in der Arnt  eingestanden. Sie hält
nirgends lang aus. Wiederholt hat ihr
auch der neue Dienstherr zu verstehen
gegeben, für sie wäre jederzeit Licht -
mess. Aber da sie weiß, dass um die
Winterszeit schlecht eine gute Stel -
lung zu erhalten ist, zeigt sie kein Ge -
hör. Für Lichtmess hat ihr aber die
Dienstherrschaft aufgesagt; denn die
Kammertür der Urschl hatte zudem
oft keinen Riegel, so dass die Bur -
schen fleißig Einkehr hielten. Kein



Wunder, dass ihr die Bäuerin das
Kreuz nachmacht, wenn die Dirn mit
ihrem Gwandkasten den Hof verlässt.
„Des Weibats hot ja net dobleibn
kinna“, sagt sie; „ham ja Kastnfüaß
scho beim Hoftürl nausggschaugt,
wias s’eingstandn  is!“

Beim Dingen 5 Mark Handgeld für
die Magd

Mit  solchen „Deanstboten“ hat da
Bauer sein „Gfrett“. Aber es wäre ge -
fehlt, wenn er mit lauter solchen
Knech ten und Mägden hätte wirt -
schaf ten müssen. Zur Ehre der ländli-
chen Ehehalten sei es gesagt: Es gab
und gibt noch viele, die diesen Ehren -
namen im wahrsten Sinne des Wortes
mit Recht verdienen, weil sie in Arbeit
und Erholung, in Freude und Leid
unentwegt zu ihrer Dienstherrschaft
hielten und halten. Schließlich wuss -
ten doch die meisten Bauern, was sie
ihren Dienstboten für diese Treue, für
solchen Fleiß schuldeten: Rechte Ent -
lohnung, gute Behandlung, eine nahr-
hafte Kost und von Zeit zu Zeit ein an -
erkennendes Wort. Es war auch  in der
„guten alten Zeit“ nicht wenig, was

die Bauern an Lohn den Dienstboten
zu geben hatten. Hören wir mal, was
für so eine „Ausbedung“ so üblich
war:  Für eine Magd: 5 Mark Haftgeld
beim Dingen, also vor dem Einstehen
am Dienstplatz; 320 Mark Arbeits lohn
jährlich, 10 m weißes Baumwoll tuch
zu Hemden, 6 m Hemdenzeug, Stoff
zu einem schönen „Gwand“, ein
Schnittschurz, ein Sommergwand für
die Heumahd und ein Paar Schuhe.
Außerdem wurden vereinbart pro
“Knetat“ („Bachat“- Brotbacken) ein
Laib Brot, 23 Küachln, ein gehöriges
Stück Schweinefleisch, einige Blut-
und Leberwürste sowie ein großes
Stück Brot auf Fastnacht, 23 farbige
Eier auf Ostern und schließlich
Küchln auf Weihnachten und Kirch -
weih. Ganz früher erhielt die Dirn am
Schluss der Woche jeden Samstag ei -
gens sechs Küachln. Auf Jakobi sind 5
Mark „Jackerszech“, am Palmtag
bzw. am Tag der Jahreskommunion 5
Mark „Palmzech“ fällig.
Die Unterdirn, Dreierdirn, Drittels -

dirn und „’s Mella“ (Madl) sind in ih -
rer Entlohnung entsprechend der
Rang   ordung bezüglich des Barlohnes
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und des „Zuakemmats“ etwas gerin-
ger eingestuft. Schließlich winkt der
Dirn, die die Schweine zu versorgen
hat (Saudirn), noch ein weiteres klei-
nes Einkommen, indem sie pro
„Fekla“ (Ferkel) 20 Pfenning und pro
Frisch ling 1 Mark „Saugeld“ vom
Bauern be kommt. Der Stallmagd oder
dem Schwei zer werden für jedes
Stück Großvieh beim Verkauf 2 bis 3
Mark, für jedes Kälbchen 50 Pfennig
Stall geld  gewährt.

Mehr Geld aber weniger Zugaben
für Knechte

Erster Knecht, Mitterknecht, Stan -
ga reiter, Dreier (Drittler), Oberbua
und Unterbua sind zwar bezüglich des
Barlohnes besser daran, wie die ihrer
Dienststufe entsprechenden weibli-
chen Ehehalten (ein Knecht bezieht
z.B. 500 Mark Jahreslohn), dürfen
sich aber keineswegs eines so großen
„Zuakemmats“ erfreuen. Dem ersten
Knecht sind z.B. nur drei Hemden, ein
Fürta (Schaba) ausgemacht, den ande-
ren „Mannsbuidern“ zwei „He ma da“
und ein „Fürta“, Haftgeld, Palmzech
und Jackastärk erhalten sie nach ihrem

Zwei Dienstboten (links) waren um 1913 auf dem Eibauern-Hof in Weingarten eingestellt. 
(Foto von Familie Eibauer zur Verfügung gestellt.)



Dienstrang von 6 bis 2 Mark abwärts.
Auf „Lichtmessen“ in der Frühe

nach der Kirche holte abermals der
Bauer die mit blanken Goldfuchsen
und neuen Talern gefüllte lederne
„Geldkatze“ aus dem sicheren Ver -
steck und zahlte damit seine Ehe hal -
ten aus, nicht ohne die guten Wirt -
schafter und Sparer zu loben und dem
einen oder anderen ein guten Rat oder
eine ernste Mahnung zu geben. Man -
cher Taugenichts aber holte sich bei
dieser Gelegenheit einen gehörigen
Rüffler, den er sich nicht „hinter die
Ohren steckte”.

1781 entstand Dienstbotenordnung
Die 1781 unter Kurfürst  Karl Theo -

dor von Bayern erlassene, von Baron
von Kreittmayr in 44 Punkten abge -
fasste Dienstbotenordnung hat übri-
gens an und für sich in damaliger Zeit
„die Zügellosigkeit, den Übermuth

und allerlei sonstigen Muthwillen der
Dienstboten und Tagwerker“ stark
beschränkt. Alle Dienstboten mussten
sich mindestens auf ein Jahr verdin-
gen und durften vor Ablauf dieser
Frist den Dienstplatz nicht verlassen,
es sei denn, „daß sie in langwürige
Krankheit verfallen oder eine anstän-
dige  Heurath überkommen, oder daß
sie das Gut ihrer Eltern übernommen
hätten“. Die „Dingung“ konnte nur
sechs Wochen vor Lichtmess und
Michaeli geschehen. Das Haftgeld
durfte den 20. Teil des Lohnes nicht
übersteigen, widrigenfalls 2 - 4 Reichs -
 taler Strafe bzw. Arrest verhängt wur-
den.
Sechsjährige Militärzeit oder Ar -

beitshaus drohte den Knechten, die
wiederholt ihre Arbeitsstelle bei
einem Bauern widerrechtlich verlie -
ßen. „Aufhetzer oder Unterschleif ge -
ber“, die das Entlaufen der Dienstbo -
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ten unterstützten, wurden in Geldbu -
ßen bis zu zwölf Taler genommen
oder in besonderen Fällen mit Arrest,
Stockhieben oder „Geigen“ bestraft.
Da der Dienstherr im 18. Jahrhundert
vor Beendigung eines Dienstjahres
keinen Heller Lohn auszahlen durfte,
und die Knechte und Mägde bei Wir -
ten, Bierzäpflern und  Schenkleuten
aufgrund der Ehehaltenverordnung
vom 17. März 1755 keinen „Pump“
an legen konnten, war von Haus aus
jede unnütze Ausgabe der Dienst boten
unmöglich.

Schlenkweil als Urlaub
Die seinerzeit noch übliche

Schlenkelweil auf Lichtmess - die Zeit
zwischen Austritt und Wiedereintritt
in einen Dienst - gestattete die schon
erwähnte Dienstbotenverordnung.
Die se Freizeit diente den Ehehalten
dazu, ihre Wäsche und Kleidung in
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Bei Andre
Kartmann, Bauer

zu Höfling
Z.  b. Mitterfels

bei Andre
Kartmann Bauer
zu Höfling
z. b. Mitterfels

Bürgermeister
Kartmann

Auszug aus einem Dienstbotenbuch, ausgestellt am 19. Januar 1864



Ordnung zu bringen und dem Heimat -
ort, den Eltern, Geschwistern und der
„Gfreundschaft“ einen Besuch abzu-
statten. Während sich diese freien
Tage oft bis Agatha (5. Februar) aus-
dehnten, durfte das  „Kälberweilen“ in
früherer Zeit nur zwei Tage dauern.
Blieb ein Dienstbote länger als drei
Wochen ohne Dienst,  so wurde er mit
strengen Strafen belegt.

Ein Brot bei der Kündigung
Die Bäuerin ließ sich von jeher beim

„Schlankeln“ nicht „anschaugn". Sie
kochte an diesen Tagen „schmierbig“
auf. „Den Bleibenden zur Ehr, den
Aus  stehenden zu Geh und Weh!“ Sie
„brachte“ die scheidenden Dienstbo -
ten aus und die neuen ein; denn:
„Z´Lichtmesse is koa Bäuerin so arm,
daß net ihr Pfandl hoaß und fett macha
kann“ - Ein Laib Brot, der sogenannte
„Zehr- oder Wanderlaib“ war jedem
Knecht, jeder Magd, jedem Buam und

Madl, die den Dienst verließen, ge -
treu es Geleite und sollte über die Zeit
der Trennung bis zum Wieder eintritt
in den neuen Dienst hinüberhelfen.
Auch zum Einstand wurde da und dort
ein „Schenklaib“ verabreicht. Am
liebsten wurde als Einstehtag in unse-
rem Heimatbezirk der Mittwoch ge -
wählt; schickte sich das aber nicht nach
dem Kalender, so warteten die Dienst -
boten mit dem Dienstantritt bis zum
Samstag; denn man sagte: Am „Mig ga
kumma de Gschicktn, am  Pfingsta de
Unsinniga, am Freitag de Lausinga,
und am Samstag d’Nudl buam!“

Gwandkasten wurden abgeholt
Im „Sonntagsklüftl” holten die

Knechte mit Fuhrwerk oder Schlitten
an den Schlenkeltagen die „Gwand -
kastn“ und Truhen der neueingestan-
denen  Dienstboten bei ihren früheren
Dienstherren. So etwa hat sich das
damals abgespielt:

Vor dem Hauserhof steht unruhig
der Bräundl mit dem Kleewagl. Die
Maurer Zenz und der Weber Hias ver-
lassen den Dienstplatz. Er übernimmt
daheim das elterliche Gütl. Und da hat
er sich die Zenz als fleißige Hauserin
ausgesucht. Auf der steinernen Haus -
treppe schütteln sie dem Bauern und
der Bäuerin, den Kindern und anderen
Dienstboten, mit denen sie ein paar
Jahre schiedlich und friedlich zusam-
men gehaust haben, noch einmal herz-
haft die Hände und nehmen Abschied.
Der Oberknecht fährt ihnen Kasten
und Truhe ins elterliche Haus. Ein fro-
hes Wünschen, ein lebhaftes Winken
begleiten den Abschied, die Peitsche
knallt, ein paar wehmütige Blicke und
das Gefährt biegt um die Ecke.
Und von ferne klingt der Licht mess -

vers: „Heint is a schena Tog, singan de
Moasn, heit is da Liachtmesstag, do
müaß ma roasn!“
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Der Bürgermeister bestätigte im Dienstbotenbuch das Dienstverhalten.

War treu und fleißig
und pflegte eine gute
Aufführung. Dieß bestetiget
Kartman Bürgermeister

Weiter treu und fleißig
und  hatte eine gute
Aufführung.
Gdeverwaltung Mitterfels

Kartman Bürgermeister

Weiter treu und sehr fleißig und pflegte
eine ausgezeichnete Aufführung.

Am 22. April 1876
Gemeindeverwaltung Mitterfels 

Kartman Bgster     (Bürgermeister)


